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• Verkehrssicherungspflicht in der Rechtssprechung
Unter Verkehrssicherungspflicht versteht man die allgemeine Rechtspflicht, im Verkehr Rücksicht auf die Gefährdung anderer zu nehmen1.
Bereits am 30.10.1902 musste das damalige Reichsgericht in Berlin über einen Schaden befinden, der durch einen umgefallenen
morschen Baum entstanden war. Es meinte damals „ .... jeder müsse für Beschädigungen durch seine Sache aufkommen, als er
dieselben bei billiger Rücksichtnahme auf die Interessen des anderen hätte verhüten können.“ 2

Die Begriffe Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht kommen in keinem Gesetzeswerk vor - sie haben sich als Sammelbegriffe
aus der Rechtssprechung entwickelt.
Am 24.04.1904 entschied das Reichsgericht, dass auch unter der Geltung des BGB das im allgemeinen Recht entwickelte Verkehrs-
sicherungsrecht als allgemeiner, im Gesetz nicht ausdrücklich niedergelegter Grundsatz fortbestehe.3

Definition

• Wer ist verkehrssicherungspflichtig?
Die Verkehrssicherungspflicht beruht auf folgendem Gedanken: Jeder, der in seinem Verantwortungsbereich eine Gefahrenquelle schafft
oder bestehen lässt, muss die ihm zumutbaren Maßnahmen und Vorkehrungen zur Abwehr von Gefahren gegenüber Dritten treffen.
Zu solchen Gefahrenquellen, vor allem für Verkehrsteilnehmer, gehören auch Bäume. Verkehrssicherungspflichtig sind diejenigen, die
über sicherheitsrelevante Sachen, wie Bäume grundsätzlich entscheiden können 4. Wenn die Verfügbarkeit des Eigentums nicht
eingeschränkt ist, hat der Eigentümer oder der dinglich Berechtigte die Verkehrssicherungspflicht. Für öffentliche Straßen ist das die
juristische Person, die den Verkehr eröffnet hat bzw. andauern lässt (z.B. Land, Kreis, Gemeinde). Eingeschränkte Verfügbarkeit besteht
z.B. bei Bäumen als Naturdenkmälern.

Die Anspruchsgrundlage für Schadensersatz bei Schäden z.B. durch Bäume bildet

• § 823, Abs. 1, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
Für jede fahrlässige und widerrechtliche Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Eigentums oder eines sonstigen
Rechtes besteht eine Schadensersatzpflicht.

Ausnahme
§ 823, Abs. 1, BGB fand in den bisher ergangenen Urteilen bei „Baum-Unfällen“ Anwendung. Die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) lässt jedoch eine Ausnahme zu:

Art. 34 GG i.V. m. § 839 BGB
Ist die Kontrolle von Straßen(bäumen) durch einen so genannten Organisationsakt ausdrücklich als hoheitliche Aufgabe eingestuft,
wird bei evtl. Verletzung der Verkehrssicherungspflicht für Schäden nach privilegierter Amtshaftung gehaftet.5 Hier tritt an Stelle des
Bediensteten der öffentliche Arbeitgeber als Haftender ein.

Anspruchsgrundlage für Schadensersatz
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Ein öffentlich Bediensteter kann bei der Baumkontrolle in Punkto Haftbarkeit auf zwei verschiedene Arten tätig sein:
1. öffentlich-rechtliche Tätigkeit
Bäume an einer öffentlichen (gewidmeten) Straße unterliegen der öffentlich-rechtlichen Haftbarkeit. Die entsprechende Regelung 
(= Organisationsakt) findet sich in den jeweiligen Landesstraßengesetzen; z.B. ist dies für Bayern Art. 72 BayStrWG.
2. privatrechtliche Tätigkeit
Stehen dieselben Bäume innerhalb eines kommunalen Kinderspielplatzes, eines Friedhofs oder in einem Park, handelt der Behörden-
vertreter privatrechtlich.

 Haftung bei öffentlich-rechtlichem Tätigwerden
Jede Person, die Bäume im öffentlich-rechtlichen Bereich kontrolliert, handelt als Beamter. Als Beamter gilt jeder, der aufgrund seiner
Position öffentliche Gewalt ausüben kann (= jeder, der hoheitlich tätig wird). In diesem Sinne trifft dieser Status auch auf Arbeiter
und Angestellte, die eine solche Tätigkeit ausüben, zu (siehe Seite 2: Priviligierte Amtshaftung).
Verletzt ein Beamter gegenüber Dritten seine Amtspflicht, kommt § 839 BGB zur Anwendung. Gegenüber den geschädigten Dritten
haftet aber die öffentlich-rechtliche Körperschaft und nicht der Beamte als Person (Art. 34 GG). Bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit kann die haftungspflichtige Körperschaft den Beamten intern zur Rechenschaft ziehen.

Haftung bei privatrechtlichem Tätigwerden
Bei privatrechtlichen Handlungen gelten andere rechtliche Bedingungen. Der Bedienstete ist nicht von Vornherein von der eigenen
Haftung freigestellt. Verbeamtete Personen sind dabei im Vergleich zu Arbeitern und Angestellten besser abgesichert (§ 839 BGB,
Abs.2: anderweitige Ersatzmöglichkeit kann die Haftung des Beamten ausschließen). Im Schadensfall kann neben der öffentlich-
rechtlichen Körperschaft die mit der Baumkontrolle befasste Person persönlich mit Schadensersatzansprüchen belangt werden (nach
§ 823 BGB).

Haftungsübertragung
Kann der Verkehrssicherungspflichtige die Baumkontrolle und Untersuchung von Risikobäumen nicht selbst vornehmen, kann er diese
Aufgabe auch fremd vergeben (z.B. an ein Sachverständigenbüro). Dadurch überträgt sich die Haftung grundsätzlich nicht auf die
ausführende Firma. Als Eigentümer der Bäume bleibt der Sicherungspflichtige stets für die Verkehrssicherheit verantwortlich, auch wenn
die Baumkontrolle oder entsprechende Baum-Gutachten z.B. durch einen öbv. Sachverständigen erledigt wurden. Auch bei ausdrücklich
vertraglich geltender Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf eine Firma ist der Auftraggeber verpflichtet, diese zumindest
stichprobenhaft zu kontrollieren. Er muss sich überzeugen, ob der Betrieb den an ihn vergebenen Auftrag fachlich ordnungsgemäß
erfüllt. Bei unübersehbaren Mängeln oder Anzeichen von Unzuverlässigkeit muss der Auftraggeber einschreiten. Die Haftungsdauer
ist im Vorfeld vertraglich zu regeln.

Haftung

•

•

•
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Ein Haftungsfall liegt vor, wenn die Verkehrssicherungspflicht schuldhaft verletzt wurde. Wenn wir keinen Vorsatz annehmen, kann
nur Fahrlässigkeit als Haftungsgrund in Frage kommen:
1. Einfache Fahrlässigkeit
Wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, handelt fahrlässig. Beispiel: Bei einer Baumschau wurde eine Krone als frei
von Totholz deklariert. Dabei wurde ein abgestorbener Grobast, der durch Ausbruch einen späteren Schaden verursachte, übersehen.
2. Grobe Fahrlässigkeit
Wer die im allgemeinen Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders gravierendem Maße verletzt, handelt grob fahrlässig. Dies ist der Fall,
• wenn ein Schaden entstand, dessen Ursache im Vorfeld erkennbar war und zudem ganz offensichtlich auf der Hand lag,
• wenn geradezu zwingende Überlegungen zur Gefahrenabwendung unterblieben (z.B. wenn trotz Vorhandensein von Fruchtkörpern

keine eingehende Untersuchung angestellt wurde).
Der Dienstherr hat dann die Möglichkeit, den verantwortlichen Baumkontrolleur intern zu belangen.

Sorgfaltsmaßstab
Bei privatrechtlicher Haftung gilt das Zivilrecht. Hier gibt es entscheidende Unterschiede zum Strafrecht: Bei der Prüfung von Schadens-
ersatzansprüchen gilt im Zivilrecht immer der objektive Maßstab, also der faktische Zustand. Das bedeutet:

keine mildernden Umstände
Bei Verschulden eines Schadens werden keine mildernden Umstände berücksichtigt (z.B. Konzentrationsmangel wegen eines 
Streits mit dem Chef, Unlust wegen schlechtem Wetter).

als Anforderung gelten durchschnittliche Fachkenntnisse 
Es zählt nicht das tatsächliche Wissen, das der Baumkontrolleur hatte, um einen Schaden abzuwehren. Entscheidend ist, was der
Baumkontrolleur aufgrund seiner Position über die Vorhersehbarkeit von Baumschäden hätte wissen müssen. Für den Sorgfaltsmaß-
stab kommt es auf die für die Führung des Amtes notwendigen Rechts-, Verwaltungs- und Sachkenntnisse an, die sich der Bedienstete
verschaffen muss.6

Wichtig:
Unerfahrenheit eines Bediensteten gilt vor Gericht nicht als Entlastungsgrund.

Fazit:
Die für die Baumkontrolle zuständigen Kräfte müssen den aktuellen Stand der Entwicklung auf ihrem Arbeitsgebiet kennen und anwenden
können. Die Teilnahme an den dafür notwendigen Fortbildungen muss ihnen ermöglicht werden.7  Dies ist ein Bestandteil der Verkehrs-
sicherungspflicht!
Selbst im Falle von Amtshaftung muss der für ein Verschulden Verantwortliche über hinreichende Fachkenntnisse und Fähigkeiten
verfügen. Die Kenntnisse und Fähigkeiten müssen dem Durchschnitt genügen, der zur Erfüllung einer derartigen Funktion erforderlich
ist.8 Die Anforderungen des amtspflichtgemäßen Verhaltens sind am Maßstab des so genannten „Durchschnittsbeamten“ zu messen.
Auch hier ist also entscheidend, was von einem Baumkontrolleur erwartet werden kann. Dabei spielt keine Rolle, was der Betroffene
nach seinen individuellen Fähigkeiten, Begabungen, Kräften, Erfahrungen und Kenntnissen tatsächlich leisten konnte.

•
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Ist ein Schadensfall eingetreten, stellen Gerichte und Versicherungen stets die gleiche Frage: “War der den Unfall verursachende Umstand
rechtzeitig vor dem Schadenseintritt erkennbar, so dass bei rechtzeitigem Handeln zur Gefahrenabwehr das Schadensereignis vermeid-
bar gewesen wäre?“.
Nur wenn der unfallrelevante Umstand vorhersehbar war, ist fahrlässig gehandelt worden. Für Schadensereignisse, die sich nicht recht-
zeitig direkt oder indirekt ankündigten, kann niemand verantwortlich gemacht werden. Der Geschädigte geht in solchen Fällen leer
aus. Vorkehrungen für alle denkbaren Schadensrisiken können i.d.R. nicht verlangt werden.

Vorhersehbarkeit eines Schadens

•

•

•
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Maßnahmen zur Verkehrsicherungspflicht
Vom Verkehrssicherungspflichtigen können nur Maßnahmen verlangt werden, die zur Gefahrenbeseitigung nach objektivem Maßstab
geeignet, erforderlich und zumutbar sind. Sie müssen der Prävention konkreter Gefahren dienen. Gehandelt werden muss, wenn
ein Schaden aus Sachverständigensicht wahrscheinlich ist. Die vage Vermutung, dass ein Dritter durch einen Baum geschädigt werden
könnte, reicht als Begründung einer Handlungspflicht nicht aus. Die Tatsache, dass doch auch bisher nichts passiert sein, reicht umgekehrt
nicht aus, um Maßnahmen an sicherheitsrelevant geschädigten Bäumen zu unterlassen.

Nachweis der Schuldhaftigkeit
Ist von einem Baum ein Schaden ausgegangen, sollte das „corpus delicti“, z.B. der abgebrochene Ast, unbedingt für den Sachverständigen
bzw. die Gerichtsverhandlung aufbewahrt werden. Die Einschätzung der Vorhersehbarkeit ist anhand eines Objekts stets eindeutiger
als auf der Basis von Zeugenaussagen. So kann auch kein Geschädigter eine nachweisbar kleine Faulstelle zu einer mächtigen Morschung
aufbauschen.

Höhere Gewalt
Unter dem Begriff „Höhere Gewalt“ versteht man ein unabwendbares Ereignis, das auch durch Anwendung äußerster, den Umständen
nach möglicher und dem Betreffenden zumutbarer Sorgfalt nicht zu vermeiden gewesen wäre. In einem solchen Fall liegt keine
Fahrlässigkeit der Verantwortlichen und damit kein Verschulden und kein Haftungsanspruch vor.
Schäden, die durch umstürzende Bäume oder abgebrochene Baumteile bei Sturm (Windstärke 8 und darüber) eintreten, beruhen nicht
von vorneherein auf „Höherer Gewalt“. Haftungsausschluss ist nur gewährleistet, wenn kein sichtbarer Schaden oder ein Defektsymptom
vorlag, der das Bruchversagen begünstigt oder eingeleitet hat. Windstärke ist damit kein ausreichender Maßstab für Haftungsausschluss.9
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Weitere Inhalte dieses Kapitels
Dieses PDF enthält nur einen Ausschnitt von 4 der
insgesamt 8 Seiten dieses Kapitels.
Auf den anschließenden Seiten werden folgende
Themen erläutert:

• Methoden zur Baumuntersuchung
• Grundlagen, Regelwerke
• Durchführung der Baumkontrolle
• Qualifikation des Personals

• Häufigkeit der Baumkontrolle

• Nachweis der Baumkontrolle
• Begehungsprotokoll
• Baum-Check-Liste
• Dienstanweisungen
• Risikoliste
• Baumkataster

• Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit


